
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 1/2024, 17.01.2024 
 

I. 
Mitarbeit im Aufgabenerstellungsausschuss der ReFa und ReNo 

Arbeitgebervertreter/in – Anwaltsnotar/in - gesucht 
 

Der Aufgabenerstellungsausschuss ist für die Erstellung der schriftlichen 
Abschlussprüfungsklausuren für die Ausbildungsberufe Rechtsanwalts-
fachangestellte/r und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r zuständig.  
 
Für die Erstellung der Klausuren für den notariellen Bereich wird ein/e 
Arbeitgebervertreter/in (Anwaltsnotar/in) für die jetzige Amtsperiode bis zum 
31.12.2024 gesucht. Eine anschließende weitere Amtszeit wäre wünschenswert. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns per beA oder E-Mail: info@rakcelle.de. 
 
 

II. 
Mitwirkung im Fachausschuss Arbeitsrecht 

 

Turnusmäßig ist zum 01.04.2024 der Fachausschuss für Arbeitsrecht neu zu 
besetzen. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Für diesen Zeitraum wird ein 
stellvertretendes Mitglied gesucht.  
 
Sollten Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in diesem Fachausschuss 
haben und die entsprechende Fachanwaltsbezeichnung führen, übersenden Sie uns 
gerne Ihre Interessensbekundung in einer kurzen Nachricht per beA oder per Mail an 
info@rakcelle.de. Wir kommen dann auf Sie zurück.  
 
Als stellvertretendes Mitglied des Fachausschusses übernehmen Sie in 
Verhinderungsfällen die Funktion des ordentlichen Mitglieds. Das bedeutet, dass Sie 
erst tätig werden, sofern das ordentliche Mitglied seine Aufgabe nicht wahrnehmen 
kann.  
 
Damit Sie wissen, welche Aufgabe die ordentlichen Mitglieder der Fachausschüsse 
haben, stellen wir das mehrstufige Verfahren zur Verleihung einer 
Fachanwaltsbezeichnung zusammengefasst dar:  
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Nach § 43c Abs. 2 BRAO entscheidet über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur 
Führung einer Fachanwaltsbezeichnung das Präsidium der Rechtsanwaltskammer, 
nachdem ein Fachausschuss der Kammer die von den Antragstellenden 
vorzulegenden Nachweise über den Erwerb der besonderen Kenntnisse und 
Erfahrungen geprüft hat. Zunächst prüft also ein Ausschuss, ob die theoretischen 
und praktischen Voraussetzungen vorliegen.   
Diese Ausschüsse sind nach § 43c Abs. 3 BRAO zu bilden; § 17 FAO regelt die Details. 
Die Ausschüsse sind bei Bedarf neu zu besetzen, wenn ein Mitglied ausscheidet oder 
ein weiterer Ausschuss gegründet wird.  
Voraussetzung ist eine vertiefte Sachkenntnis im jeweiligen Fachgebiet, die in aller 
Regel durch die Führung der betreffenden Fachanwaltsbezeichnung erbracht 
werden kann.  
 
Für die Tätigkeit wird unseren Fachausschussmitgliedern eine Ehrenamts-
Entschädigung gewährt.  
 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Mitarbeit in einem Ausschuss die 
Fortbildungspflicht nach § 15 FAO nicht erfüllt. 
 
 

III. 
Bereitschaft zur Übernahme von Abwicklungen / Vertretungen 

 

Es kommt immer wieder vor, dass aufgrund plötzlichen Todes eine Abwicklung (§ 55 
BRAO) oder im Falle von Erkrankung die Bestellung einer Vertretung von Amts wegen 
(§ 53 Abs. 4 BRAO) erforderlich ist. Die Bestellungen erfolgen zum Schutz der 
Mandanten und zur Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft. Durch die Bestellung 
wird die Fortführung der laufenden Angelegenheiten ermöglicht. Nach § 55 Abs. 2 
BRAO obliegt dem Abwickler, die schwebenden Angelegenheiten abzuwickeln und die 
laufenden Aufträge fortzuführen. Die anhängigen Rechtsstreitigkeiten sollen möglichst 
ohne Zeitverlust und Mehrkosten zu Ende geführt werden.  
 
Wir führen eine Liste mit Mitgliedern, die bereit sind, Abwicklungen / Vertretungen zu 
übernehmen. Falls Interesse besteht, in diese Liste mit aufgenommen zu werden, 
melden Sie sich gern in der Geschäftsstelle.  
 
 

IV. 
Schließung der Bibliothek für die Öffentlichkeit beim LG Lüneburg 

 

Das Landgericht Lüneburg hat uns gebeten, mitzuteilen, dass mit Ablauf des 
31.12.2023 die öffentliche Bibliothek des Landgericht Lüneburg geschlossen wird und 
nur noch den Bediensteten zur Verfügung steht. Die nächste öffentliche Bibliothek 
befindet sich im Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Uelzener Straße 40, 21335 
Lüneburg. 


